
Öffentliche Bekanntmachung  
Hinweise zur Ergänzung der Öffentlichen Bekanntmachung der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortsmitte“ in 
Jagstzell am 01.07.2016 
 

Am 01.07.2016 wurde die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Ortsmitte“ in Jagstzell öffentlich bekannt gemacht. Dazu ergehen mit der heutigen 
öffentlichen Bekanntmachung noch folgende Hinweise: 

1. Heilungsvorschriften 

Gem. § 215 Abs. 1 BauGB 

Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 der GemO 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 
oder auf Grund dieses Gesetzes zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der 
Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen. 

2. Gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinde, genehmigungspflichtige Vorhaben 
und Rechtsvorgänge 



Auf die Vorschriften der §§ 24-28 BauGB (gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinde) und 
§§ 144 und 145 BauGB (genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge) wird 
hingewiesen. 

3. Möglichkeit der Einsichtnahme 

Die Satzung und Lageplan sowie die vorstehend genannten Vorschriften und 
Gesetzestexte des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung können bei der 
Gemeindeverwaltung (Rathaus) während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
werden. 

 


